
 

 

 

 Der Stadtrat an den Gemeinderat 

 
 

Beschluss-Nr. 302 

 

 

 

 

Motion betreffend "zeitgemässes Abstellplatzreglement" von Gemeinderätin Anita 

Bernhard-Ott und Gemeinderat Michael Pöll 

Beantwortung 

Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

An der Gemeinderatssitzung vom 24. Oktober 2018 reichten Gemeinderätin Anita Bernhard-

Ott und Gemeinderat Michael Pöll mit 11 Mitunterzeichnenden eine Motion nach Art. 43 des 

Geschäftsreglements für den Gemeinderat ein. 

Die Motionäre fordern den Stadtrat auf, das "Reglement über Fahrzeug-Abstellplätze und 

Einstellräume auf privatem Grund und Entrichtung von Ersatzabgaben (Abstellplatzregle-

ment)" Stand 19. August 2009 in folgenden Punkten anzupassen: 

1. Im Reglement ist eine minimal erforderliche und eine maximal zulässige Anzahl für die zu 

erstellenden Abstellplätze für Personenwagen festzulegen. 

2. Im Reglement ist eine minimal erforderliche Anzahl für die zu erstellenden Abstellplätze 

für leichte Zweiräder festzulegen. 

Je nach Nutzweise ist für folgende Geschossflächen oder Einheiten mindestens ein Ab-

stellplatz für leichte Zweiräder erforderlich: 

 

Nutzweise Geschossfläche/Einheit 

Wohnen 40 m2 

Dienstleistung und Gewerbe 300 m2 

Verkauf 160 m2 

Gastronomie 10 Sitzplätze 
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3. Der Normalbedarf für die Nutzung Wohnen ist auf 1 PP pro 120 m2 Bruttogeschossflä-

che (BGF) festzulegen. 

4. Das Reglement ist mit einem Artikel zu ergänzen, der Wohnbauten mit gegenüber dem 

Reglement einer reduzierten Anzahl Parkplätze ermöglicht.“ 

 

Erwägungen 

 

Der Stadtrat hat mit dem SRB Nr. 127 vom 26. April 2016 den Schlussbericht zum Konzept 

"Mobilität 2030" genehmigt. Mit SRB Nr. 242 vom 13. September 2016 und SRB Nr. 53 vom 

21. Februar 2017 nahm der Stadtrat auf Grundrage des Mobilitätskonzepts insgesamt zehn 

Projektaufträge zur Kenntnis. Diese wurden meist federführend durch das Amt für Tiefbau 

und Verkehr bearbeitet. Der Umsetzungsgrad der Massnahmen ist unterschiedlich und hängt 

auch stark von deren Komplexität ab. 

Das Paket "Laufende Massnahmen (2014-2018)" aus dem Konzept Mobilität 2030 wurde 

mehrheitlich abgeschlossen und beinhaltet unter anderem den Projektauftrag Nr. 17 "Über-

arbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement". 

Das Amt für Tiefbau und Verkehr erarbeitete amtsübergreifend bereits im Sommer 2018 den 

Projektauftrag für die Überarbeitung des Abstellplatz- und Parkierungsreglements. Der Stadt-

rat hat den Projektauftrag mit SRB Nr. 266 vom 23. Oktober 2018 gutgeheissen und zur 

Kenntnis genommen. 

Der Projektauftrag beinhaltet für das Abstellplatzreglement folgende Ziele, welche u.a. die 

Forderungen der Motionäre abdecken: 

- Die Anpassung an das neue Baureglement. 

- Die Vorgaben der Anzahl erforderlichen privaten Abstellplätze und Einstellräume an die 

Ziele von Mobilität 2030 auszurichten. 

- Die Überprüfung der Ersatzabgaben. 

- Regeln für Velo-, Kinderwagen- und weitere Fahrgerätabstellplätze festlegen. 

- Das Ermöglichen von alternativen Verkehrskonzepten für Gesamtüberbauungen  

(z.B. Carsharing, autoarmes Wohnen). 

- Die Öffnung des Verwendungszwecks "Spezialfinanzierung Parkierung" prüfen. 

- Die redaktionelle Überarbeitung gemäss den heutigen Rahmenbedingungen. 
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Inwieweit die Masszahlen in den einzelnen Forderungen für das ganze Stadtgebiet richtig 

sind, wird im Rahmen der Überarbeitung des Reglements überprüft werden müssen. 

Für die Überarbeitung des Abstellplatz- und Parkierungsreglements besteht das Bestreben, 

die Fachkommission Verkehr und Mobilität sowie den Gemeinderat in geeigneter Form mit-

einzubeziehen. 

Antrag 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund der Erwägungen 

beantragt Ihnen der Stadtrat, die Motion erheblich zu erklären. Der Stadtrat wird, resp. hat 

dem Departement für Bau und Verkehr bereits den Auftrag erteilt, das Abstellplatzreglement 

gemäss dem Konzept Mobilität 2030 zu überprüfen und zu überarbeiten. 

 

 

Frauenfeld, 27. November 2018 

 NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 

 Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 

   

   

 

Beilagen: 

- Motion 

- 17. Projektauftrag: Überarbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement 

Stand: 27. September 2018 

- SRB Nr. 266 vom 23. Oktober 2018: Mobilität 2030, Kenntnisnahme Projektauftrag Über-

arbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement  













   

17. Projektauftrag: Überarbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement 

Stand: 27. September 2018 

Ausgangslage  Das Abstellplatzreglement datiert aus dem Jahr 1991 mit letzten Änderungen im Jahr 
2009. Das Parkierungsreglement stammt ebenfalls aus dem Jahr 1991 mit letzten Ände-
rungen im Jahr 1999. 

 Seither hat sich das Mobilitätsverhalten verändert. Das Verkehrsaufkommen hat deutlich 
zugenommen. 

 Voraussichtlich ab 2019 tritt das neue kommunale Baureglement in Kraft. In diesem ist 
nicht mehr die Bruttogeschossfläche (BGF) sondern die Geschossflächenziffer (GF) re-
levant. Die Berechnung der Abstellplätze basiert im aktuellen Reglement auf der BGF. 

 Die Spezialfinanzierung Parkierung erzielt jährlich einen Überschuss. Der Verwendungs-
zweck ist heute sehr eng definiert. Aufgrund des stadträtlichen Finanzprojekts „Balance“ 
stellt sich die Frage, ob ein gewisser Teil des Überschuss aus der Parkierung auch an-
derweitig verwendet werden kann. 

 Diverse Themen, die heute in der Praxis angewendet werden, sind in den beiden Regle-
menten nicht geregelt. Dies sind zum Beispiel Anwohnerparkkarten, Velo- und Motor-
radabstellplätze.  

 Im Sinne von Mobilität 2030 stellt sich die Frage, ob die mit einem Maximum fixierten 
Parkierungstarife anzupassen sind, progressive Parkgebühren möglich sein sollen und 
es noch zeitgemäss ist, eine Mindestanzahl von privaten Parkplätzen vorzuschreiben.  

 Die Zoneneinteilung im Anhang des Abstellplatzreglements ist auf die aktuellen stadtpla-
nerischen Absichten zu prüfen. 

Projekt-Ziele  Teilrevision des Abstellplatzreglements: 
o Anpassen an das neue Baureglement. 
o Die Vorgaben der Anzahl erforderlichen privaten Abstellplätze und Einstellräume an 

die Ziele der Mobilität 2030 ausrichten. 
o Überprüfen der Ersatzabgaben. 
o Regeln für Velo-, Kinderwagen- und weitere Fahrgerätabstellplätze. 
o Ermöglichen von alternativen Verkehrskonzepten für Gesamtüberbauungen (z. Bsp. 

Carsharing, autoarmes Wohnen). 
o Öffnung des Verwendungszwecks der Spezialfinanzierung Parkierung prüfen. 
o Redaktionelle Überarbeitung gemäss den heutigen Rahmenbedingungen.  

 

 Revision des Parkierungsreglements: 
o Anpassen an die neue Verkehrsformen und Ansprüche des ruhenden Verkehrs (Bsp. 

Behinderten Parkplätze, Motorradparkplätze). 
o Zweck der Parkgebührenerhebung an die Ziele von Mobilität 2030 ausrichten. 
o Anpassung an die heutige Praxis im Bereich des nächtlichen Parkierens (Laternen-

gebühren) und Anwohnerparkkarten vornehmen. 
o Reglementierung von Sondernutzungen (Handwerkerbewilligung, E-Tankstellen 

Parkplätzen, Car- und LWK Parkplätzen, etc.) 
o Öffnung des Verwendungszwecks der Spezialfinanzierung Parkierung prüfen.  
o Redaktionelle Überarbeitung gemäss den heutigen Rahmenbedingungen.  

Nicht-Ziele  

 
 

Grundlagen  Bestehende Reglemente 

 Mobilität 2030 

 Neues Kommunales Baureglement 

 Siedlungs- und Verkehrsrichtplan 2011 

 Agglomerationsprogramm 2. Generation 

 Kantonaler Richtplan (Stand Juni 2017) sowie Bau- und Planungsgesetz inkl. Verord-
nungen 

 Parkierungskonzept Stadt Frauenfeld, SNZ 

Projekt-
Perimeter 
Abgrenzung 

 Bearbeitungsperimeter Gemeindegebiet Frauenfeld 

 Betrachtungsperimeter Agglomeration Frauenfeld 

Projektphase Überarbeitung Reglemente 

Randbedin-
gungen 

 Politische Machbarkeit 



Projektauftrag Stadtentwicklungsprojekte Frauenfeld 2030 
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17. Projektauftrag Abstell-und Parkplatzreglement_Beilage.docx  

Zugehörigkeit 
Agglopro-
gramme 

 Abstell- und Parkplatzreglement (RP MP 4.1 / AP2, VS 6.4) 
 

 
 

Auftrag  Revision bzw. Teilrevision der beiden genannten Reglemente 

Ergebnis  Zeitgemässe Reglemente 

 
 

Projekt-
Anforderungen 

Berücksichtigung der städtischen Entwicklungsabsichten und politische Machbarkeit 

 
 

Termine Genehmigung der Reglemente im Gemeinderat Herbst/Winter 2019/20 

Meilensteine   

 
 

Kostenziel 10‘000 Franken (Externer Begleitung) 

Finanzierung  

 
  

Organisation   

Rollenver-
ständnis 

Projektleitung Urs Ambühl, Stadt Frauenfeld, ATV 

Projektbegleitung Projektteam mit: 

- Robert Scherzinger (ASS) 
- Andi Bühlmann (AHS) 
- Thomas Müller (ATV) 
- Externe Begleitung, Planer 

Begleitgruppe mit: 

- Adrian Sauter (AHS) 
- Reto Angehrn (FA) 
- Werner Spiri (Amt für Sicherheit) 
- Markus Graf (Werkhof) 
- Gemeindevertretung Gachnang 
- Gemeindevertretung Felben-Wellhausen 

 

Planer Offen, evtl. SNZ 

 

Weiteres Vor-
gehen 

 Ausschreiben des Auftrags externe Begleitung 

 

Beilagen xx  
 

Erstellt: 22.8.2018 Geprüft Überarbeitet 27.9.2018 

 



Massnahmenpaket 3 (2026 ff) 

MIV2a Stadtentlastung (Umsetzung) 
F2 b 	Quartierzentren 
oV3c FVVB 15'-Takt 
Vif 	Radstreifen Thundorferstrasse 
MIV1f Oststrasse 
MIV3b Halbanschluss Felben-Pfyn 

MIV 3a Erschliessung Langdorf 

Fett= Schlüsselprojekt 

Grundlagen (2015-2017) 

M1a Verkehrsmanagement (Konzept 
ciV1b öV-2030 (Konzept) 
MIV2a Stadtentlastung 
(Machbarkeitsabklärungen) 

MIV 1 a Verkehr Innenstadt (Konzept) 
V2a 	smart mobility 
MIV 3a Erschliessung Langdorf (Konzept)  e 

1 Raumplanung, 
Innenverdichtung 
Studie zur 
Innenverdichtung 

Massnahmenpaket 1 (2016 — 2022) 
(verstetigen, verlagern) 

MR/1c Zürcherstrasse Ost 0 
AöRla Promenade 
MIV1d St. Gallerstrasse 0 
Via 	Dichtes Fuss- und Radweg netz 0 
V1h 	La ng sa mverkehrskonzeg 0 
öV1b oV 2030 (1. Etappe) 
KM1a Bedarfsabklärungen komb. Mob ® 

Massnahmenpaket 2 (2023 — 2026) 
(Kapazität) 

M1a 	Verkehrsmanagement (Umsetzung) 
MIVlb Rheinstrasse — Rathaus 
F2a 	Konzept Innenstadt 
AoR2a Bahnhofplatz 
oVic S-Bahnhaltestelle Langdorf 
öV1b öV 2030 (2. Etappe) 
V1b 	Regionale Radwege 
KM1b Veloabstellplätze 
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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates Frauenfeld  

Datum 23. Oktober 2018 

Beschluss-Nr. 266 

Amt für Tiefbau und Verkehr; Mobilität 2030, Kenntnisnahme Projektauftrag Über-
arbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement 

Der Stadtrat hat mit dem SRB Nr. 127 vom 26. April 2016 den Schlussbericht Mobilität 2030 
genehmigt. Mit SRB Nr. 242 vom 13. September 2016 und SRB Nr. 53 vom 21. Februar 2017 
nahm der Stadtrat insgesamt zehn Projektaufträge zur Kenntnis. Diese wurden meist feder-
führend durch das Amt für Tiefbau und Verkehr bearbeitet. Der Umsetzungsgrad der Mass-
nahmen ist unterschiedlich und hängt auch stark von deren Komplexität ab. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Massnahmenpakete aus Mobilität 2030 sowie den Umset-
zungsstand der einzelnen Massnahmen der Grundlagenarbeit, der laufenden Massnahmen 
sowie des Massnahmenpakets 1. Ein positives Gesicht bedeutet, dass die Massnahme voll-
ends umgesetzt wurde. Ein neutrales, dass die Massnahme in Bearbeitung ist und ein negati-
ves, dass die Umsetzung noch nicht gestartet wurde. 

Geschafts-Nr • 2015-610 
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Das Paket ,Laufende Massnahmen' wurde mehrheitlich abgeschlossen. Neben dem vorlie-
genden Projektauftrag fehlt noch die Umsetzung der Massnahme „Parkierung Innenstadt". 

Projektauftrag Abstellplatz- und Parkierungsreglement 

Das Amt für Tiefbau und Verkehr erarbeitete den Projektauftrag für die Überarbeitung des 
Abstellplatz- und Parkierungsreglements. Dafür fanden Besprechungen mit Vertretern des 
Amtes für Hochbau und Stadtplanung, Amtes für Sicherheit, Amtes für Stadtentwicklung 
und Standortförderung sowie dem Finanzamt statt. Für diese Ämter sind die Vorgaben in 
mindestens einem dieser Reglemente relevant. Deshalb sieht die Projektorganisation auch 
vor, dass die Überarbeitung der beiden genannten Reglemente in enger Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Amtsstellen erfolgt. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der Projektauftrag Nr. 17 „Überarbeitung Abstellplatz- und Parkierungsreglement" wird 
vom Stadtrat zur Kenntnis genommen. 

2. Das Amt für Tiefbau und Verkehr wird beauftragt, die Arbeiten gemäss Projektauftrag 
durchzuführen. 

3. Die Fachkommission Verkehr und Mobiliät sowie der Gemeinderat werden in geeigneter 
Form miteinbezogen. 

Geschäfts-Nr.: 2015-610 
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